






Anlage 1  zur VwV Energieeffizienz 

 

Übersicht zu Energie-Inhalten und CO2 –Emissionen verschiedener Energieträger 

 

Energieträger Einheit Energie-Inhalt 

 (kWh / Einheit)

CO2 –Emission 

(g / kWh) 

Strom  kWh 1,00 690 

Heizöl l 10,00 296 

Erdgas H m³ 10,00 216 

Flüssiggas kg 12,80 240 

Steinkohle kg 8,10 370 

Braunkohle kg 6,00 410 

Benzin l 9,25 330 

Diesel l 10,34 310 

Fernwärme kWh 1,00 160 

Solarthermie kWh 1,00 30 

Solarstrom kWh 1,00 110 
 

Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Amt für Umweltschutz 

 

 

Holz kg 4,00 64 
 

Quelle: SMF-Erlass vom 23.01.2001, Az.: 56-B1003-40/1-75128 
      

 

 

 

 
 



 Anlage 2   zur VwV Energieeffizienz 

 
Bewertungskriterien und rechnerische Abschläge bei Einsatz erneuerbarer Energien und Technologien  zur Erhöhung der Energieeffizienz  
 
 
1. Technische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien: 
 

Maßnahmen Voraussetzung rechnerische Abminderung der In-
vestitionskosten  in der  Wirtschaft-
lichkeitsberechnung  

 
1 

 
Solarthermieanlagen 

 
typgeprüfte Kollektoren zur WW - Bereitung,  
Energiegewinn min. 525 kWh/m²*a           

 
30 % 

2 Photovoltaikanlagen ab einer installierten Spitzenleistung von 1 kWp mit einem Stromertrag 
vom mindestens 750 kWh/kWp*a 

 

30 % 
oder 

Nutzung der Einspeisevergütung 
nach EEG 

 
3 

 
Anlagen für Biomasse 
(z.B. Holz-, Bioöl-, Biogaskesselanla-
gen, Biogasgewinnungsanlagen) 

Kesselwirkungsgrad > 85 % 
feste Biomasse: 
Einhaltung der Emissionswerte bei 13 Vol.-% O2 
CO (mg/m³): 250 bei Nennwärmeleistung, 500 bei Teillast  
Staub (mg/m³): 50 (Zielwert) 
Erfüllung TA Luft und BiomasseV 

 
30 % 

4 Geothermische Anlagen (z.B. Bohrun-
gen, Erdsonden) 

Anlagen für Wärme- und / oder Kälteerzeugung  30 % 

5 Wärmepumpenanlagen Leistungszahlen (COP) der DIN 18599 als Mindestanforderung 

 

20 % 
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2. Technische Anlagen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit: 
 

Maßnahmen Voraussetzung rechnerische Abminderung der In-
vestitionskosten  in der  Wirtschaft-
lichkeitsberechnung 

6 Kälteerzeugungsanlagen  Antrieb mittels Sorptionskältemaschinen mit Solar-, Fern- oder Ab-
wärme als Antriebsenergie 

 

 
20 % 

 

7 Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung 
(BHKW) 

Jahresnutzungsgrad > 85 % 20 % 

 
 
 
3.  Bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit: 
 

Maßnahmen Voraussetzung rechnerische Abminderung der In-
vestitionskosten  in der  Wirtschaft-
lichkeitsberechnung 

8 Verbesserung der Wärmedämmung an 
Fassade einschl. Austausch von Außen-
fenstern 

Verbesserung über EnEV-Niveau, Energieeinsparung   
40 % 

 

9 Verbesserung der Wärmedämmung an 
Kellerdecke und / oder oberster Ge-
schossdecke 

Verbesserung über EnEV-Niveau, Energieeinsparung 30 % 

10 Bauteilaktivierung Energieeinsparung 30% 
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4. Energieinnovative Maßnahmen: 
 

Maßnahmen Voraussetzung rechnerische Abminderung der In-
vestitionskosten  in der  Wirtschaft-
lichkeitsberechnung  

 
11 

 
Technische Anlagen, die in hohem Maß Rohstoff- und 
Energieeinsparungen sowie Emissionsminderungen zur 
Folge haben (z.B. GLT-Nachrüstung, Strahlpumpen, 
Nachrüstung von Wärmerückgewinnungsanlagen) 

 
hohe Energieeffizienz 

 
20 % 

12 Gebäude in Niedrigenergiehaus- oder Passivhausstan-
dard 

Geringer Heizwärmebedarf 
Jahresheizwärmebedarf NEH: unter 70 kWh/m²NF*a 
Jahresheizwärmebedarf PH: 15 kWh/m²NF*a 
 

30 % 
Abminderung der Mehrkosten ge-

genüber Standardhaus 

13 Pilotprojekte für  zukunftsweisende und innovative 
technische und / oder bauliche Lösungen  

Energieeinsparungen und Emissionsminderungen über 
den Stand der Technik und den gesetzlichen Standard 
hinaus  

keine Amortisationsrechnung erfor-
derlich 

Einzelfallentscheidung durch  SMF 
 
 
Hinweise für die Berechnung 
 
Für alle o.g. Maßnahmen zur  Erhöhung der Energieeffizienz ist die Wirtschaftlichkeit der Investitionsmehrkosten (einschließlich Planungskosten) gegenüber 
einer konventionellen Standardlösung auf Grundlage einer Amortisationsrechnung nachzuweisen. Bei der Berechnung sind die Investitionsmehrkosten nach o.g. 
Vorgaben abzumindern sowie der Umweltbonus (0,07 € pro kg reduziertem CO2)  und die erwartete Energieeinsparung (bei jährlicher Energiepreissteigerung von 
3-5%) gegen zu rechnen. Der Umweltbonus ergibt sich aus der Differenz der Emissionswerte zwischen geplanter und konventioneller Ausführung nach Anlage 1. 
Die CO2--Emission ist auf die Endenergie zu beziehen. Als Zinssatz ist der vom Bundesministerium der Finanzen vorgegebene Kalkulationszinssatz für Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen (zz.: 2,2 %) anzusetzen.  
 
 
 
 
 
Stand Mai 2009 
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